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Allgemeiner Teil 

 

I. Auftrag und Auftragsdurchführung 

 
Frau Karin May, Geschäftsführerin des 

 

“Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft“  
(DMSG) – Landesverband Berlin e. V. 

Aachener Straße 16, 10713 Berlin 
 

 
(im Folgenden kurz "Verein“ oder "DMSG e. V." genannt), hat uns beauftragt, den Jahres-
abschluss des Vereins zum 31. Dezember 2024 zu erstellen und über das Ergebnis unserer 
Arbeiten schriftlich zu berichten. 
 
Ausgangspunkt unserer Arbeiten war der von uns erstellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2023 in Form des Berichts vom 31. Mai 2024. 
 
Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis zu 
Dritten - die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften - Stand: Januar 2025" 
maßgebend. 
 
Die Arbeiten wurden – mit Unterbrechungen – in den Monaten Juni 2025 und Juli 2025 in 
unserem Büro durchgeführt. 
 
Der uns erteilte Auftrag erstreckte sich auf die Erstellung des Jahresabschlusses 2024, 
bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2024, Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 (als Anlagen beigefügt). 
 
Wir legten besonderen Wert auf den mengen- und wertmäßigen Nachweis der Vermögensteile 
und Schulden sowie auf die periodengerechte Erfassung der Aufwendungen und Erträge. Eine 
Prüfung der Bestände und Wertansätze war nicht Gegenstand des Auftrages. Die Erstellung 
des Jahresabschlusses erfolgte auf der Grundlage der von uns erstellten Buchführung. 
 
Feststellungen unter anderen Gesichtspunkten - insbesondere im Hinblick auf die Beachtung 
sonstiger rechtlicher Vorschriften, wie z. B. die Einhaltung arbeits-, preis-, devisen- und 
kartellrechtlicher Bestimmungen, sowie auf etwaige Unregelmäßigkeiten im Geld-, Waren- oder 
sonstigen Geschäftsverkehr - waren nicht Gegenstand unseres Auftrages. 
 
Die Prüfung der Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den 
Aufgaben der Jahresabschlusserstellung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicher-
weise Rückwirkungen auf die Bilanzierung und Bewertung ergeben. 
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Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder 
Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener 
Ordnungswidrigkeiten sind nicht Auftragsgegenstand. Anhaltspunkte für derartige Vorgänge 
haben sich nicht ergeben. Der Auftrag erstreckte sich auch nicht auf die Prüfung der richtigen 
Berechnung der Lohn- und Gehaltsabzüge. 
 
Über das Ergebnis unserer Arbeiten erstatten wir den nachfolgenden Bericht, in dem die 
rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse sowie die wesentlichen Grundlagen 
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 einschließlich der Organisation des 
Rechnungswesens dargestellt werden. Im Erläuterungsteil werden die einzelnen Posten des 
Jahresabschlusses 2024 dargestellt und aufgegliedert. 
 
Als Anlagen sind beigefügt: 
 
- Bilanz zum 31. Dezember 2024 mit Kontennachweis 

- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 
mit Kontennachweis 

- "Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und 
steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften; 

 Stand: Januar 2025" 
 
Die zur Durchführung unserer Arbeiten erforderlichen Belege, Buchhaltungsunterlagen und 
sonstigen Nachweise wurden uns vollständig vorgelegt. Die erbetenen Auskünfte sind vom 
Geschäftsführer sowie den von ihm beauftragten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden. 
 
Auskünfte erteilte insbesondere: 

 Frau Karin May - als Geschäftsführerin. 

 
Frau May hat uns zum Jahresabschluss 2024 eine Vollständigkeitserklärung abgegeben, nach 
der im Jahresabschluss alle Vermögens- und Schuldposten sowie Wagnisse enthalten sind und 
keine Haftungsverhältnisse bestehen. 
 

II. Rechtliche Verhältnisse 

 

1. Vereinsrechtliche Grundlagen 
 

Name: „Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft“ (DMSG) – 
Landesverband Berlin e. V. 

Sitz: Aachener Straße 16, 10713 Berlin 

Vereinsregister: Amtsgericht Charlottenburg, Abteilung VR 7033 B 
(Auszug vom 23. Juni 2025 liegt vor) 

Satzung: Die Satzung wurde am 2. Juni 1982 errichtet. Sie ist 
gültig in der zuletzt durch Beschluss 
vom 26. September 2021 geänderten Fassung. 
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Vertretung: Der Verein wird durch den Vorstand (zwei Vorstandsmit-

glieder gemeinsam) vertreten.  

Vorstände sind: a) Herr Priv.-Doz. Dr. Karl Baum (Vorsitzender) 

b) Frau Anja Hillmann (erste stellvertretende 
 Vorsitzende) 

c) Frau Cornelia Wislaug (zweite stellvertretende 
 Vorsitzende) 

Geschäftsführung: Zur Geschäftsführerin ist Frau Karin May, Berlin, bestellt. 

Geschäftsjahr: ist das Kalenderjahr. 

Mitgliedschaft: Der Verein ist Mitglied im Bundesverband der Deutsche 
Multiple Sklerose Gesellschaft Bundesverband e.V.  

 
 
2. Organe und Beschlüsse 
 
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Weiter sind Beiräte 
eingerichtet. 
 
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 30. Mai 2024 den Jahresabschluss 2023 festgestellt und 
die Rücklagenbildung beschlossen. 

 
3. Mietvertrag Gewerberäume Aachener Straße 16, 10713 Berlin 
 
Vermieter: Sankt Gertrauden Krankenhaus Berlin GmbH,  

Paretzer Straße 12, 10713 Berlin 

Vertragsgegenstand: Gewerberäume Aachener Straße 16, 10713 Berlin, 
234,77 qm  

Mietzeit: seit 1. September 2014 
bis 31. August 2024 mit Verlängerungsoption 

Miete: € 2.817,24 zzgl. € 563,45 Betriebskosten 
(seit 1. September 2019) 

Mietkaution: € 8.472,57 (incl. Zinsen Stand 31.12.2024) 
 
 

III. Wirtschaftliche Verhältnisse 

 
Gegenstand der Tätigkeit des Vereins waren 2024 die satzungsmäßigen Zwecke. 
 
Insbesondere hat der Verein die Mitglieder betreut, Kurse und Seminare durchgeführt, 
Öffentlichkeitsarbeit geleistet und das betreute Wohnen begleitet. 
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Die Vermögenslage ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Bilanz, die Ertragslage aus der 
als Anlage beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung. Der Jahresabschluss umfasst sämtliche 
Tätigkeitsbereiche des Vereins.  
 
Die Aufwendungen wurden den einzelnen Bereichen direkt zugeordnet, soweit dies möglich war. 
Aufwendungen, die den einzelnen Bereichen nicht direkt zugeordnet werden konnten, wurden - 
nach Umsätzen gewichtet - auf die Bereiche verteilt. 
 
 

IV. Erläuterungen zur Rechnungslegung 

 
1. Buchführung 
 
a) Finanzbuchhaltung 
 
Die Finanzbuchhaltung wird unter Verwendung des Programmes DATEV pro von unserem Büro 
erstellt. 
 
Die baren Geschäftsvorfälle (Ein- und Auszahlungen) werden in einem manuell geführten 
Kassenbuch erfasst. Die unbaren Geschäftsvorfälle sind grundbuchmäßig durch die geordneten 
Kontoauszüge der Kreditinstitute sowie durch die numerisch abgelegten Eingangs- und 
Ausgangsrechnungen nachgewiesen. Neben den Sachkonten werden für Debitoren und 
Kreditoren Kontokorrentkonten geführt. 
 
Der Buchungstext ist ausreichend und enthält Hinweise auf die Belege und Unterlagen. Die 
Belege sind griffbereit und leicht auffindbar abgelegt. 
 
Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert. Das Rechnungswesen entspricht den 
branchentypischen Anforderungen und erlaubt eine sachgerechte und zeitnahe Kontrolle und 
Steuerung der betrieblichen Vorgänge. 
 
Die Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2023 wurden ordnungsgemäß auf die Sachkonten 
2024 vorgetragen. Nach Beendigung unserer Arbeiten wurde ein endgültiger Saldenausdruck 
für das Berichtsjahr erstellt. 
 
b) Lohnbuchhaltung 
 
Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen einschließlich der erforderlichen Meldungen für die 
Mitarbeiter werden durch die Pari Personal GmbH, Berlin erstellt. 
 
c) Anlagenbuchhaltung 
 
Die Fortschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt unter Einsatz des DATEV-Moduls 
"ANLAG". 
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2. Jahresabschluss 
 
a) Gliederung 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ist diesem Bericht in den Anlagen (Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung) beigefügt. Die Vorjahreszahlen sind zu Vergleichszwecken 
gegenübergestellt. 
 
Die Gliederung des Jahresabschlusses lehnt sich an die §§ 266 und 275 HGB an; für die 
besonderen Anforderungen des Vereins wurden Untergliederungen gemäß § 265 Abs. 5 HGB 
eingefügt.  
 
Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit gemäß § 265 Abs. 1 HGB wurde beachtet.  
 
b) Bestandsnachweis 
 
Das Sachanlagevermögen ist durch EDV-Anlagenlisten und Eingangsrechnungen nach-
gewiesen. 
 
An der körperlichen Bestandsaufnahme des Vorratsvermögens haben wir nicht beobachtend 
teilgenommen. 
 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind in Debitorenlisten erfasst. 
Saldenbestätigungen sind nicht eingeholt worden. Von der zutreffenden Abgrenzung und dem 
Bestand der Forderungen haben wir uns anhand von Rechnungen und Zahlungseingängen 
überzeugt. 
 
Die sonstigen Vermögensgegenstände und die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus 
dem geführten Schriftwechsel, aus Auszügen, Abrechnungen, Sozialversicherungs- und 
Steueranmeldungen, Bescheiden und sonstigen Bestätigungen. 
 
Der Kassenbestand ist durch ein Kassenbuch zum Bilanzstichtag belegt. 
 
Guthaben bei Kreditinstituten sind durch Kontoauszüge der Kreditinstitute belegt. 
 
Die Rückstellungen sind durch Berechnungen sowie durch sonstige Unterlagen belegt. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in Kreditorenlisten erfasst. 
 
Die Rechnungsabgrenzungsposten sind anhand von Rechnungen und Zahlungen ermittelt 
worden.  
 
c) Bilanzierung und Bewertung 
 
Der Jahresabschluss wurde in Anlehnung an die allgemeinen Bewertungsvorschriften der 
§§ 252-256a HGB aufgestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber 
dem Vorjahr unverändert beibehalten. 

  



6 

 
 

Im Einzelnen wurden die nachfolgend aufgeführten Bewertungsgrundsätze angewandt: 
 
Die Bewertung der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige 
Abschreibungen. 
 
Die Zugänge des Berichtsjahres sind zu Anschaffungskosten bewertet.  
 
Die planmäßigen Abschreibungen werden unverändert nach der linearen Methode vorgenom-
men. 
 
Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis einschließlich € 800,00 werden im Jahr 
des Zugangs voll abgeschrieben und sofort fiktiv als Abgang erfasst. 
 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nominalwert bilanziert. 
 
Das übrige Umlaufvermögen wird zu Nennwerten ausgewiesen und ergibt sich aus dem 
geführten Schriftwechsel, aus Steuerbescheiden, Abrechnungen, Bankauszügen und sonstigen 
Bestätigungen. 
 
Die Rückstellungen sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. 
 
Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. 
 
 

V. Steuerliche Verhältnisse 

1. Allgemeines 
 
Der Verein wird beim Finanzamt für Körperschaften I unter der Steuer-Nummer 27/663/54072 
geführt.  
 
Unter dem Datum vom 21. April 2015 hat das Finanzamt für Körperschaften I den Bescheid nach 
§ 60a Abs. 1 AO über die gesonderte Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen 
Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO erteilt. 
 
Die Veranlagung für 2023 ist mit Bescheid vom 05. August 2024 endgültig erfolgt. Die 
Körperschaft ist von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit. 
 
Die Steuererklärungen 2024 werden dem Finanzamt mit diesem Bericht vorgelegt. 
 
2. Steuerliche Beurteilung der Vereinsaktivitäten 
 
Der Verein ist gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 
GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil er ausschließlich und unmittelbar steuer-
begünstigte Zwecke i. S. v. §§ 51 ff. AO verfolgt.  
 
Die ideelle Betätigung (Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und öffentliche 
Gesundheitspflege; Förderung mildtätiger Zwecke) des Vereins ist nicht steuerbar. 
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Der Verein unterhält Zweckbetriebe i. S. v. §§ 65 und 68 Nr. 1a), Nr. 5 und Nr. 8 AO 
(z. B. Seminare und Kurse sowie betreutes Wohnen). 
 
Ein steuerlich zu berücksichtigender wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb lag 2024 nicht vor. 
 
Zinserträge der Gesellschaft gehören zur Vermögensverwaltung, die nicht der Ertrags-
besteuerung unterliegt.  
 
Für die weiteren Einzelheiten wird auf die Ausführungen im Tätigkeitsbericht Bezug genommen. 
 
Die Zuordnung der Ergebnisse zu den einzelnen Tätigkeitsbereichen ergibt sich aus der Anlage 
(Gewinn- und Verlustrechnung). 
 
Umsatzsteuerlich liegen keine steuerpflichtigen Umsätze vor. Die Einnahmen aus dem 
betreuten Wohnen sind nach § 4 Nr. 16b) UStG, die Einnahmen aus den Seminaren und Kursen 
nach § 4 Nr. 22 UStG steuerfrei. Für Nebenerlöse nimmt der Verein die Kleinunter-
nehmerregelung nach § 19 UStG in Anspruch. 
 
Die Bildung der Rücklagen gemäß § 62 AO von insgesamt € 1.821.437,28 lässt sich wie folgt 
darstellen: 
 
Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (freie Rücklage) 
 
Stand am 1.1.2024  161.631,55 € 
Verbrauch -41.131,60 € 
Zuführung            0,00 € 
Stand am 31.12.2024        120.499,95 € 
 
Die Rücklage wird mit bis zu 10 % der Einnahmen aus dem ideellen Bereich (Mitgliedsbeiträge 
und Zuschüsse) und einem Zehntel der Überschüsse aus Zweckbetrieben dotiert.  
 
Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO (Betriebsmittelrücklage) 
 
Stand am 1.1.2024    0,00 € 
Verbrauch                                 0,00 € 
Zuführung              0,00 € 
Stand am 31.12.2024           0,00 € 
 
Die Rücklage beinhaltet die Mittel des Vereins, die keinen anderen Rücklagen zugeführt werden. 
Die Mittel werden für die laufende Tätigkeit des Vereins verbraucht. 
 
Rücklage gemäß § 62 Abs. 3 Nr. 1 AO (Erbschaften) 
 
Stand am 1.1.2024 1.700.937,33 € 
Verbrauch 0,00 € 
Zuführung               0,00 € 
Stand am 31.12.2024 1.700.937,33 € 
 
Die Rücklage wird mit den Zuwendungen aus Erbschaften dotiert, für die keine Verwendung 
seitens des Zuwendenden vorgegeben ist. Die Zuführung beinhaltet die Erbschaften Doll und  
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Damaschke (Restbeträge/Überhänge). Nachlassregelungskosten haben den Zuführungsbetrag 
gemindert und sind nicht in den übrigen Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung 
enthalten. 
 
 

VI. Schlussbemerkungen 

 
Der Verein weist im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag von € 41.136,60 

(Vorjahr: € 123.604,15) aus.  
 
Der Jahresabschluss 2024 ist aus der Buchführung in Anlehnung an die handelsrechtlichen 
Gliederungs- und Bewertungsvorschriften entwickelt worden. 
 
 

VII. Bescheinigung 

 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 der „Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft“ 
(DMSG) – Landesverband Berlin e. V. wurde auf der Grundlage der von uns erstellten 
Buchführung, der vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte und der Satzung von 
uns erstellt. Eine Prüfung der Bestände und der Wertansätze war nicht Gegenstand des 
Auftrags. Art, Umfang und Ergebnis unserer Arbeiten ergeben sich aus diesem Bericht.  

 
Berlin, den 15. Juli 2025 
 
 
 
 

Steuerberater 
Rechtsanwalt 

 




























